
AGFlurbG: Art. 18 (Zu § 108 Abs. 1 FlurbG)

Art. 18  (Zu § 108 Abs. 1 FlurbG) 
 
Geschäfte und Verhandlungen, die der Durchführung des Verfahrens dienen, einschließlich der 
Berichtigung der öffentlichen Bücher, sind frei von Gebühren und Auslagen, Steuern und Abgaben, die auf 
landesrechtlichen Vorschriften beruhen.


